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Präambel

das heilberufsgesetz nrW und das sozialgesetzbuch V übertragen 
den ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzten (im folgenden: Ärzte) und 
ihren selbstverwaltungsorganen die sicherstellung für die ambulante 
notfallversorgung. die Ärztekammer Westfalen-lippe (im folgenden: 
ÄKWl) und die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-lippe (im fol-
genden: KVWl) erfüllen mit der Gemeinsamen notfalldienstordnung 
(Gno) ihre in diesem zusammenhang jeweils bestehende gesetzliche 
Verpflichtung. 

§ 1
Grundsätze

(1) es ist Aufgabe der niedergelassenen oder in einem Anstellungs-
verhältnis an der ambulanten Versorgung mitwirkenden Ärzte, die 
ambulante Versorgung der patienten zu jeder zeit sicherzustellen. 
um die Ärzte von dieser umfassenden zeitlichen Verpflichtung zu 
entlasten, wird als regionales Versorgungsangebot ein ärztlicher 
notfalldienst eingerichtet.

(2) die einrichtung des notfalldienstes entbindet den behandelnden 
Arzt jedoch nicht von seiner Verpflichtung, für die Betreuung seiner 
patienten in dem umfange sorge zu tragen, wie es deren Krank-
heitszustand erfordert. ist die notwendigkeit der fortsetzung einer 
Behandlung außerhalb der sprechstundenzeiten absehbar, hat der 
behandelnde Arzt für die fortsetzung der Behandlung sorge zu 
tragen.

(3) die Behandlung im rahmen des notfalldienstes ist darauf aus-
gerichtet, den patienten bis zur nächstmöglichen regulären am-
bulanten oder stationären Behandlung ärztlich zweckmäßig und 
ausreichend zu versorgen. sie hat sich auf das hierfür notwendige 
zu beschränken.

(4) ist die notfallbehandlung des patienten abgeschlossen, darf der 
notfalldienstarzt nicht mehr weiterbehandeln, wenn sich der pa-
tient in der Behandlung eines anderen niedergelassenen Arztes 
befindet.

(5) der im notfalldienst tätige Arzt ist verpflichtet, umgehend den 
behandelnden oder weiterbehandelnden Arzt über Art und um-
fang seiner ärztlichen tätigkeit durch Übersenden der vollständig 
ausgefüllten durchschrift des von ihm auszustellenden notfall-
dienstscheines zu benachrichtigen.

(6) Jeder approbierte Arzt ist zur teilnahme am notfalldienst fachlich 
geeignet, unabhängig davon, in welchem fachgebiet er weiterge-
bildet und ärztlich tätig ist.

(7) die zur teilnahme am notfalldienst verpflichteten Ärzte haben 
sich kontinuierlich für die Wahrnehmung des notfalldienstes fort-
zubilden. 

§ 2 
Teilnahmeverpflichteter Personenkreis

(1) zur teilnahme am notfalldienst sind
 
 -  zugelassene Vertragsärzte - auch soweit sie mit hälftigem Ver-

sorgungsauftrag oder unter Job-sharing-Bedingungen nach 
§ 101 Abs. 1 nr. 4 sGB V an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmen -,

 - niedergelassene ermächtigte Ärzte (§ 31 Abs. 1 a Ärzte-zV),

 - niedergelassene privatärztlich tätige Ärzte

 verpflichtet. sie werden jeweils mit dem einteilungsfaktor 1,0 be-
rücksichtigt, auch wenn sie im rahmen einer Berufsausübungsge-
meinschaft tätig sind. 

(2) zur teilnahme am notfalldienst sind auch Ärzte verpflichtet, die in 
einem Anstellungsverhältnis an der ambulanten Versorgung mit-
wirken (vgl. § 32 b Ärzte-zV, § 95 Abs. 9 sGB V, § 101 Abs. 1 nr. 5 
sGB V, § 19 Berufsordnung). zur erfüllung dieser pflicht wird der 
einteilungsfaktor der anstellenden Ärzte im umfang des jeweili-
gen Anstellungsverhältnisses wie folgt erhöht:

 tätigkeit bis zu 10 stunden pro Woche einteilungsfaktor 0,25
 über 10 bis zu 20 stunden pro Woche einteilungsfaktor 0,5
 über 20 bis zu 30 stunden pro Woche einteilungsfaktor 0,75
 über 30 stunden pro Woche einteilungsfaktor 1,0

(3) Übt ein Arzt seine ärztliche tätigkeit an weiteren orten aus (§ 24 
Abs. 3 Ärzte-zV, § 17 Abs. 2 Berufsordnung), ist er zur teilnahme 
am notfalldienst am weiteren tätigkeitsort grundsätzlich nicht 
verpflichtet, es sei denn, die notfallversorgung kann anders nicht 
sichergestellt werden. die entscheidung hierüber trifft der zustän-
dige Bezirksstellenleiter. 
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(4)  Vertragsärzte, deren zulassung ruht, aber gleichwohl in privat-
ärztlicher niederlassung tätig sind, sind zur teilnahme am not-
falldienst verpflichtet, wenn dem nicht schwerwiegende Gründe 
entgegenstehen.

(5) nimmt ein Arzt in verschiedenen formen an der ambulanten Ver-
sorgung i. s. v. Abs. 1 bis 4 teil, ist er für jede teilnahmeform mit 
dem entsprechenden einteilungsfaktor am jeweiligen tätigkeitsort 
gesondert zur teilnahme am notfalldienst verpflichtet. 

(6) für die in einem zugelassenen medizinischen Versorgungszentrum 
tätigen, angestellten Ärzte gelten die vorstehenden regelungen 
mit der maßgabe entsprechend, dass der träger des medizinischen 
Versorgungszentrums als anstellender Arzt i. s. von Abs. 2 s. 2 gilt. 

(7) Über den in den Abs. 1 bis 6 festgelegten personenkreis hinaus 
können weitere Ärzte auf freiwilliger Grundlage am notfalldienst 
teilnehmen. der erforderliche Antrag ist an die KVWl zu richten; 
mit dem Antrag unterwirft sich der Arzt den Bestimmungen der 
Gno.

(8) psychologische psychotherapeuten und psychologische Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten nehmen nicht am ärztlichen 
notfalldienst teil.

(9) fachärzte für mund-Kiefer-Gesichtschirurgie haben die Wahl, am 
zahnärztlichen oder vertragsärztlichen notfalldienst teilzuneh-
men. Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-lippe und KVWl 
stellen sicher, dass der ausgewählte dienst wahrgenommen wird.

§ 3
Umfang des Notfalldienstes

(1) der ärztliche notfalldienst stellt die ambulante Versorgung sicher 
in den zeiten:

 a)  montag, dienstag, donnerstag    
18.00 uhr bis 8.00 uhr am folgetag

 b)  mittwoch, freitag     
13.00 uhr bis 8.00 uhr am folgetag

 c)  samstag, sonntag, gesetzliche feiertage   
8.00 uhr bis 8.00 uhr am folgetag

 d)  am 24.12. und 31.12.      
8.00 uhr bis 8.00 uhr am folgetag

(2) im Ausnahmefall kann abweichend von Abs. 1 der ärztliche not-
falldienst auf folgende zeiten beschränkt werden:

 a) samstags, 8.00 uhr bis montags, 8.00 uhr

 b) mittwochs, 13.00 uhr bis donnerstags, 8.00 uhr

 c)  gesetzliche feiertage 20.00 uhr des Vorabends bis 8.00 uhr des 
darauffolgenden Werktages

 d)  am 24.12. und 31.12. jeweils ab 8.00 uhr, sofern es sich bei 
diesen tagen um Werktage handelt.

 die entscheidung hierüber treffen die jeweiligen beteiligten Be-
zirkstellenleiter im Benehmen mit der jeweiligen notfalldienst-
gruppe.

§ 4
Organisation und Zuständigkeiten

(1) um organisatorische doppelstrukturen zu vermeiden, beauftragt 
die ÄKWl die KVWl mit der organisation und durchführung des 
notfalldienstes, mit Ausnahme der entscheidungen nach §§ 5 Abs. 
1 s. 3, 6 Abs. 6, 11 Abs. 1, 13 Abs. 5 gegenüber niedergelassenen 
privatärztlich tätigen Ärzten (vgl. § 2 Abs. 1 letzter spiegelstrich). 

(2) der Vorstand der KVWl legt die notfalldienstbezirke fest und do-
kumentiert sie in geeigneter Weise. die Bildung der notfalldienst-
bezirke erfolgt unter Abwägung folgender Kriterien:

 
 -  sicherstellung einer i. s. v. § 1 Abs. 3 ausreichenden ärztlichen 

Versorgung in angemessener zeit.

 -  zumutbare und grundsätzlich gleichmäßige diensteinteilung der 
Ärzte.

 die Bezirksstellenleiter geben den zum notfalldienst verpflichte-
ten Ärzten die notfalldienstbezirke durch schriftlichen Bescheid 
bekannt. 

(3) der Vorstand der KVWl legt die zur durchführung des notfall-
dienstes notwendigen technischen und organisatorischen einzel-
heiten unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes fest.

 Grundsätzlich sollte jeder notfalldienstbezirk ein Versorgungsan-
gebot mit folgender infrastruktur vorhalten:

 - allgemeiner ärztlicher notfalldienst,

 -  notfallpraxis bzw. notfallpraxen in bzw. an (einem) Krankenhaus/-
häusern,

 -  Anbindung an die leitstelle für die Vermittlung der patientenan-
rufe,

 - fahrdienst mit fremdfahrzeugen,

 - flächendeckende, einheitliche rufnummer.

 Abs. 2 satz 3 gilt entsprechend.

(4) der Vorstand der KVWl schließt die für die organisation und 
durchführung des notfalldienstes notwendigen Verträge ab. die 
KVWl verpflichtende Anstellungsverhältnisse dürfen nicht be-
gründet werden. 
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(5) die KVWl kann sich zur organisation bzw. durchführung des not-
falldienstes einer dienstleistungsgesellschaft bedienen.

(6) der Bezirksstellenleiter entscheidet in allen notfalldienstangele-
genheiten seines Bereiches, soweit die entscheidung nicht dem 
Vorstand der KVWl ausdrücklich vorbehalten ist. 

 entscheidungen nach §§ 5 Abs. 1 s. 3, 6 Abs. 6, 11 Abs. 1 ge-
genüber niedergelassenen privatärztlich tätigen Ärzten trifft der 
zuständige Vorsitzende des Verwaltungsbezirks der ÄKWl.

 die zuordnung zu einem Bezirksstellenbereich richtet sich jeweils 
gesondert nach dem tätigkeitsort (praxis- bzw. Vertragsarztsitz, 
weiterer tätigkeitsort i. s. v. § 2 Abs. 3 und Abs. 5).

 Bei bezirksstellenübergreifenden notfalldienstbezirken legt der 
Vorstand fest, welche Bezirksstelle hierfür zuständig ist. 

 ist ein Arzt im Bereich mehrerer Bezirksstellen zum notfalldienst 
verpflichtet, sind die jeweils zuständigen Bezirksstellenleiter ver-
pflichtet, ihre entscheidungen untereinander abzustimmen.

 Über die heranziehung zum notfalldienst und über Anträge auf 
Befreiung ist durch schriftlichen Bescheid zu entscheiden.

 der Bezirksstellenleiter ist verpflichtet, bei entscheidungen von 
grundsätzlichem charakter den Vorsitzenden des Verwaltungsbe-
zirks der ÄKWl zeitnah zu informieren.

(7) Über Widersprüche von Ärzten, die an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung teilnehmen, entscheidet der zuständige Bezirksstellenlei-
ter als Abhilfe- und der Vorstand der KVWl als Widerspruchsstelle. 
Allen übrigen Ärzten steht ohne vorausgehendes Widerspruchs-
verfahren das rechtsmittel der Klage gegen die ÄKWl zu. 

§ 5
Notfalldienstgruppen

(1) Alle im jeweiligen notfalldienstbezirk zur teilnahme am notfall-
dienst verpflichteten Ärzte bilden die notfalldienstgruppe. für die 
zuordnung eines Arztes zu einer notfalldienstgruppe ist sein je-
weiliger tätigkeitsort maßgeblich. eine abweichende zuordnung 
ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Bezirksstellenleiters 
möglich. 

(2) die notfalldienstgruppe ist im jeweiligen notfalldienstbezirk zu-
ständig für die sicherstellung des notfalldienstes im sinne von § 3.

(3) notfalldienstbezirke können ausnahmsweise auch unter einbezie-
hung angrenzender Gebiete anderer Kassenärztlicher Vereinigun-
gen gebildet werden. die betroffenen Kassenärztlichen Vereini-
gungen bzw. Ärztekammern haben dies schriftlich zu vereinbaren.

§ 6
Diensteinteilung

(1) der Bezirksstellenleiter erstellt die dienstpläne für die notfall-
dienstgruppen. die dienstpläne sind grundsätzlich für ein halbes 
Jahr zu erstellen. sie sind spätestens 1 monat vor deren inkrafttre-
ten den mitgliedern der notfalldienstgruppe schriftlich bekannt zu 
geben.

(2) die Verpflichtung zur teilnahme am notfalldienst kann auch – so-
fern ein entsprechender Bedarf besteht - durch einteilung zum 
dienst in der leitstelle erfüllt werden.

(3) Angestellte Ärzte werden bei der diensteinteilung durch heran-
ziehung des anstellenden Arztes oder des medizinischen Versor-
gungszentrums entsprechend § 2 Abs. 2 und 6 berücksichtigt. der 
anstellende Arzt bzw. das anstellende medizinische Versorgungs-
zentrum ist für die durchführung des zugeteilten notfalldienstes 
verantwortlich.

(4) die heranziehung zum ununterbrochenen notfalldienst darf in der 
regel 24 stunden nicht überschreiten. eine darüber hinausgehen-
de einteilung auf freiwilliger Basis ist möglich.

(5) die Ärzte des notfalldienstes haben Anspruch auf eine möglichst 
gleichmäßige diensteinteilung in der notfalldienstgruppe.

(6) die heranziehung zum notfalldienst erfolgt mit Bekanntgabe des 
notfalldienstplanes, mit dem der Arzt zum notfalldienst eingeteilt 
wird.

(6a) sofern ein Arzt gehindert ist, den notfalldienst, zu dem er einge-
teilt ist, wahrzunehmen, muss er ersatzweise — auf eigene Kos-
ten — einen anderen Arzt auf der Grundlage einer Vertretungs-/
diensttauschabsprache nach §§ 9, 10 mit der Wahrnehmung des 
notfalldienstes beauftragen und die Beteiligten hierüber rechtzei-
tig informieren. 

(6b) Kommt ein Arzt im falle des Abs. 6 a seiner Verpflichtung zur Be-
auftragung eines anderen Arztes nicht nach, muss er an die KVWl 
einen pauschalen Aufwendungsersatz zur Abgeltung der mit der 
Vertreterbeauftragung anfallenden Kosten zahlen. der Aufwen-
dungsersatz beträgt für einen notfalldienst von:

 - 4 stunden:  500,00 €,
 - 8 stunden:  1.000,00 €,
 - 12 stunden: 1.500,00 €;

 der Aufwendungsersatz errechnet sich bei notfalldiensten mit ei-
ner anderen zeitdauer entsprechend zeitanteilig. die KVWl behält 
den Aufwendungsersatz vom honoraranspruch des Arztes ein; die-
ser wird an den Vertreter ausgezahlt. die Ahndung des pflichtver-
stoßes nach § 14 bleibt unberührt.
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(7) die KVWl unterrichtet die Öffentlichkeit über das Versorgungsan-
gebot des ärztlichen notfalldienstes. eine darüber hinausgehende 
namentliche nennung eines eingeteilten Arztes sowie dessen te-
lefonnummer ist unzulässig.

§ 7
Fachärztlicher Notfalldienst

(1) der Vorstand der KVWl kann ergänzend fachärztliche notfall-
dienste einrichten, wenn die jeweilige fachärztliche notfallver-
sorgung flächendeckend für das gesamte zuständigkeitsgebiet 
Westfalen-lippe sichergestellt ist.

 ein fachärztlicher notfalldienst kann nur eingerichtet werden, 
wenn hierdurch die sicherstellung des allgemeinen notfalldiens-
tes nicht beeinträchtigt wird.

(2) der Vorstand der KVWl legt die örtlichen Grenzen und den zeitli-
chen umfang des fachärztlichen notfalldienstes fest; dabei kann 
von den entsprechenden festlegungen für den allgemeinen not-
falldienst abgewichen werden.

(3) für den fachärztlichen notfalldienst gelten im Übrigen die Be-
stimmungen dieser Gno entsprechend.

(4) ist ein fachärztlicher notfalldienst eingerichtet, nehmen alle Ärzte 
dieses fachgebietes im jeweiligen notfalldienstbezirk daran teil, 
die gem. § 2 zum notfalldienst verpflichtet sind. sie erfüllen damit 
ihre notfalldienstverpflichtung.

(5) eine freiwillig angebotene fachärztliche notfalldienstversorgung 
entbindet nicht von der teilnahmepflicht am allgemeinen notfall-
dienst.

§ 8
Durchführung des Notfalldienstes

(1) der sitzdienst im allgemeinen notfalldienst ist während der Öff-
nungszeiten der notfallpraxis von der notfallpraxis aus wahrzu-
nehmen. Außerhalb der Öffnungszeiten der notfallpraxis muss der 
diensthabende Arzt im sitzdienst innerhalb des notfalldienstbe-
zirkes anwesend und ständig für die leitstelle erreichbar sein; ein 
Aufenthalt außerhalb des notfalldienstbezirkes ist nur mit Geneh-
migung des Bezirksstellenleiters zulässig. 

(2)  Auch der fahrdienst ist grundsätzlich von der notfallpraxis aus 
wahrzunehmen. die leitstelle entscheidet im einzelfall, welcher 
fahrdienst (unabhängig vom notfalldienstbezirk) eingesetzt wird. 

(3) die fachärztlichen notfalldienste sind in den praxen der zum not-
falldienst eingeteilten Ärzte oder in notfallpraxen durchzuführen. 

(4) der zum notfalldienst eingeteilte Arzt oder sein Vertreter ist 
verpflichtet, sich unmittelbar vor dienstantritt bei der leitstelle 
dienstbereit zu melden. 

(5) notwendige, dringende Besuche, die während der notfalldienst-
zeit angefordert wurden, müssen auch nach Beendigung der not-
falldienstzeit vom diensthabenden Arzt noch ausgeführt werden.

(6) Bei unmittelbar aufeinanderfolgendem Wechsel der diensthaben-
den Ärzte (z. B. samstag/sonntag) bleibt der diensthabende Arzt in 
der Verpflichtung, bis sein dienstnachfolger den dienst aufnimmt.

§ 9
Vertretung 

(1) der Arzt kann sich durch einen anderen geeigneten Arzt (vgl. § 32 
Abs. 1 s. 5 Ärzte-zV bzw. § 20 Abs. 1 s. 2 Berufsordnung) vertreten 
lassen.

(2) der Arzt, der sich vertreten lässt, ist verpflichtet, die Vertretung 
rechtzeitig allen Beteiligten bekannt zu machen.

(3) der Arzt ist für die Bestellung eines Vertreters und die prüfung der 
Qualifikation selbst verantwortlich; er hat die mit der Vertretung 
evtl. entstehenden Kosten selbst zu tragen.

(4) die Vertretung im fachärztlichen notfalldienst muss von der praxis 
des vertretenen Arztes oder von einer anderen im notfalldienstbe-
zirk gelegenen praxis aus wahrgenommen werden.

(5) lässt sich ein an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmender 
Arzt durch einen Arzt vertreten, der nicht selbst an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilnimmt, verbleibt die Verantwortung für 
die ordnungsgemäße durchführung des notfalldienstes — auch i. 
s. von § 14 — bei dem ursprünglich eingeteilten Arzt. 

 in allen anderen Vertretungsfällen geht die Verantwortung auf den 
Vertreter über. 

§ 10
Diensttausch

durch diensttausch wird die Verpflichtung zum notfalldienst für einen 
konkreten zeitraum durch Absprache auf einen anderen Arzt übertra-
gen. der Arzt, der durch tausch den dienst übernommen hat, trägt die 
Verantwortung für die ordnungsgemäße durchführung des übernom-
menen dienstes. der Arzt, der seinen dienst tauscht, ist verpflichtet, 
den tausch rechtzeitig allen Beteiligten bekannt zu machen. 

§ 11
Befreiung von der Teilnahme am ärztlichen Notfalldienst

(1) Ärzte können auf schriftlichen Antrag durch den Bezirksstellen-
leiter vom notfalldienst auf dauer oder befristet befreit werden, 
wenn schwerwiegende Gründe vorliegen.

(2) Befreiungsgründe sind insbesondere

 a)  eine nachgewiesene schwere erkrankung oder Behinderung des 
Arztes, sofern sich die erkrankung oder Behinderung in einem 
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nennenswerten umfang auf die praxistätigkeit (z. B. fallzah-
len) nachteilig auswirkt und dem Arzt deshalb die Beauftragung 
eines Vertreters für den notfalldienst auf eigene Kosten nicht 
zugemutet werden kann.

 b)  eine schwangerschaft (während der schwangerschaft und 
längstens 12 monate nach der niederkunft). Über diesen zeit-
raum hinaus rechtfertigt der erziehungsaufwand für minderjäh-
rige Kinder eine Befreiung in der regel nicht.

(3) Ärzte, die das 65. lebensjahr vollendet haben, sind auf Antrag vom 
notfalldienst zu befreien.

(4) Belegärztlich tätige Ärzte können im einzelfall auf Antrag unter 
Berücksichtigung folgender Kriterien befreit werden:

 -  die Anzahl der Belegbetten; kooperative Ausübung der Beleg-
arzttätigkeit,

 -  einzelpraxis/Berufsausübungsgemeinschaft (z. B. Gemeinschafts-
praxis),

 - dienstfrequenz im notfalldienstbezirk.

 diese regelung gilt entsprechend für Ärzte, die an der dialysever-
sorgung oder an der palliativmedizinischen Versorgung mit regel-
mäßiger notfalldiensttätigkeit teilnehmen. 

(5) ehrenamtlich für die Ärzteschaft tätige Ärzte können auf Antrag 
vom notfalldienst befreit werden. der Vorsitzende der Vertreter-
versammlung, die Vorstandsmitglieder, die Verwaltungsstellenlei-
ter, die Bezirksstellenleiter der KVWl, die Vorsitzenden der Verwal-
tungsbezirke der ÄKWl sowie der präsident, der Vizepräsident und 
die Vorstandsmitglieder der ÄKWl sind auf Antrag vom notfall-
dienst zu befreien.

(6) die freiwillige teilnahme am rettungsdienst rechtfertigt keine 
Befreiung vom notfalldienst. der freiwillig am rettungsdienst 
teilnehmende Arzt muss deshalb sicherstellen, dass er durch die 
teilnahme am rettungsdienst nicht gehindert ist, seiner notfall-
dienstpflicht nachzukommen.

(7) eine mangelnde fortbildung für die Wahrnehmung des notfall-
dienstes rechtfertigt keine Befreiung. die notfalldienstverpflich-
tung ist in diesen fällen durch eine auf eigene Kosten zu erfolgen-
de Beauftragung eines Vertreters zu erfüllen. 

(8) die nichteinteilung eines Arztes im einvernehmen mit der notfall-
dienstgruppe stellt keine Befreiung im sinne des Abs. 1 dar; sie ist 
jederzeit widerruflich und begründet keinen rechtsanspruch des 
Arztes auf weitere nichteinteilung oder auf Befreiung.

§ 12
Ausschluss von der Teilnahme am ärztlichen Notfalldienst

(1) ist ein Arzt für eine qualifizierte durchführung des notfalldiens-
tes ungeeignet, kann er vom notfalldienst ausgeschlossen werden. 

der Ausschluss kann dauerhaft oder befristet mit der Auflage zur 
fortbildung ausgesprochen werden.

(2) ungeeignet zur teilnahme am ärztlichen notfalldienst ist insbe-
sondere, wer fachlich und/oder persönlich nicht die Gewähr für 
eine ordnungsgemäße und qualifizierte durchführung des ärztli-
chen notfalldienstes bietet.

(3) Über den Ausschluss entscheidet bei Vertragsärzten der Vorstand 
der KVWl auf Antrag des Bezirksstellenleiters. Bei privatärztlich 
tätigen Ärzten entscheidet der Vorstand der ÄKWl auf Antrag des 
Vorsitzenden des Verwaltungsbezirks.

§ 13
Kostenumlage

(1) die Kosten für die organisation und durchführung des notfall-
dienstes – soweit sie nicht durch den zweckgebundenen Beitrag 
der Krankenkassen und das Wegegeldaufkommen nach Abs. 2 
gedeckt sind – werden auf alle zum notfalldienst verpflichteten 
Ärzte gleichmäßig umgelegt und mit der Quartalsabrechnung ver-
rechnet. für Ärzte, die mit einem faktor < 1,0 zur teilnahme am 
notfalldienst verpflichtet sind (vgl. § 2 Abs. 2), reduziert sich die 
umlage nach satz 1 entsprechend ihres teilnahmefaktors.

 satz 1 gilt für Ärzte, deren zulassung ruht, sowie Ärzte, die ganz 
oder teilweise nach § 11 von der teilnahme am notfalldienst be-
freit sind, mit der maßgabe entsprechend, dass deren umlage auf 
50 % reduziert wird. 

 die Verpflichtung zur tragung der umlage besteht unabhängig 
vom umfang der tatsächlichen heranziehung zum notfalldienst 
und der inanspruchnahme der infrastrukturleistungen. 

(2) die Wegegelder für Besuchsfahrten im notfalldienst nach § 3, für 
die fremdfahrzeuge eines i. s. von § 4 Abs. 3 angeordneten fahr-
dienstes genutzt bzw. genutzt werden können, behält die KVWl 
von der Quartalsabrechnung des abrechnenden Arztes ein. 

(3) für angestellte Ärzte gelten die vorstehenden regelungen mit der 
maßgabe entsprechend, dass deren Kostenumlage vom jeweils an-
stellenden Arzt i. s. von § 2 Abs. 2 und Abs. 6 zu tragen ist. 

(4) Ärzte, die an weiteren tätigkeitsorten zur teilnahme am notfall-
dienst verpflichtet sind, werden für die weiteren tätigkeitsorte 
nicht zusätzlich mit einer umlage nach Abs. 1 belastet. 

(5) in härtefällen kann der Vorstand auf Antrag die umlage für den 
notfalldienst reduzieren oder erlassen.

§ 14
Verstöße

Verstöße gegen diese Gno werden nach berufsrechtlichen und/oder 
vertragsarztrechtlichen Vorschriften geahndet.


